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LG Berlin | ordnet die Einziehung mehrerer Inmobilien sowie weiterer Vermogenswerte im selbststiandigen
Einziehungsverfahren an

Die 2. Strafkammer des LG Berlin | hat mitUrteil vom 26. 7. 2024 (502 KLs 17/21) die Einziehung von insgesamt funf
Immobilien bzw. Miteigentumsanteilen an Immobilien sowie damit in Zusammenhang stehender Anspriiche aus Miet-
und Pachtforderungen angeordnet. Die Grundstiicke sind in den Berliner Bezirken Neukdlin bzw. Tempelhof gelegen.

Das Verfahren richtete sich gegen die Eigentimer dieser Immobilien, den Einziehungsbeteiligten Abdulrahim M., einen
72-jahrigen Libanesen, sowie den Einziehungsbeteiligten Karim R., einen 40-j&hrigen libanesischen Staatsangehdrigen.

Die StA Berlin hatte zunachst Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Geldwasche gefiihrt, die sich u. a. gegen
die beiden Eigentimer der verfahrensgegenstandlichen Immobilien richteten. Es bestand der Verdacht, dass die
damals Beschuldigten aus verschiedenen Straftaten stammende Gelder in Kenntnis der illegalen Herkunft in den
Erwerb dieser Immobilien investiert und dadurch die rechtswidrige Herkunft der Gelder verschleiert haben. Im Verlauf
des Verfahrens wurden die Immobilien sowie damit in Zusammenhang stehende Forderungen aus Miet- und
Pachtvertrdagen sowie Anspriiche gegen Sozialleistungstrager sichergestellt und beschlagnahmt. Die
Ermittlungsverfahren wegen Geldwéasche wurden jedoch von der StA Berlin bereits im April 2021 eingestellt, da sich
ein strafbares Verhalten nicht nachweisen lie. Daraufhin beantragte die StA Berlin die Einziehung der Immobilien
sowie weiterer Vermdégenswerte im sog. selbststédndigen Einziehungsverfahren. Die selbststandige Einziehung nach
§ 76a StGB ermdglicht die Einziehung von Vermdgenswerten auch dann, wenn die Durchfliihrung eines Strafverfahrens
nicht méglich ist. Voraussetzung ist, dass das Gericht zur Uberzeugung gelangt, dass die Vermdgenswerte aus
irgendeiner nicht langer als 30 Jahre zurtickliegenden Straftat herriihren.

Das Gericht hatte daher in der Beweisaufnahme zu kléren, ob die Immobilien mit Geldern aus Straftaten oder mit
legalen Mitteln finanziert wurden. Die Verhandlung hatte am 15. 4. 2024 begonnen und war urspriinglich bis in den
Oktober 2024 hinein terminiert. Die Kammer gelangte nun jedoch schon nach 18 Verhandlungstagen zu der
Uberzeugung, dass die Immobilien mit rechtswidrig erlangtem Vermégen finanziert worden sind. Der Einlassung, dass
die in Berlin erworbenen Immobilien aus dem Erlés von Immobilienverkaufen der Familie des Einziehungsbeteiligten

Karim R. im Libanon finanziert wurden, ist die Kammer nicht gefolgt. Eine Gesamtschau der Umsténde lasse nur den
Schluss zu, dass hierflr aus Straftaten stammende Vermdgenswerte verwendet wurden. Dies sei ausreichend, um die

Vermdgenswerte einzuziehen. Das Urteil ist nicht rechtskraftig; der Einziehungsbeteiligte Karim R. hat es bereits mit
der Revision angefochten. (PM Gerichte in Berlin 27/2024 v. 31. 7. 2024)

(c) 2026 RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH & Co. KG



	ZfIR 2024, A 3
	LG Berlin I ordnet die Einziehung mehrerer Immobilien sowie weiterer Vermögenswerte im selbstständigen Einziehungsverfahren an


